
  
Synopse Beilage zur Botschaft 20.272 
 
Dekret über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP); Änderung 
 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 Dekret 
über die Löhne der Lehr-
personen (Lohndekret 
Lehrpersonen, LDLP) 

                  

 Der Regierungsrat des Kan-
tons Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 411.210 (De-
kret über die Löhne der Lehr-
personen [Lohndekret Lehrper-
sonen, LDLP] vom 24. Au-
gust 2004) (Stand 1. August 
2017) wird wie folgt geändert: 

   

§  5 
Positionsanteil 

    

1 Der Positionsanteil entspricht 
dem Minimum der jeweiligen 
Lohnstufe gemäss dem Lohn-
stufenplan (Anhang I) und 
ergibt sich für jede Funktion 
aus dem Einreihungsplan (An-
hang II). 

1 Der Positionsanteil basiert 
auf einer nach einheitlichen 
Kriterien vorgenommenen 
Funktionsbewertung, ent-
spricht dem Minimum der je-
weiligen Lohnstufe gemäss 
dem Lohnstufenplan (Anhang 
[…] 1) und ergibt sich für jede 
Funktion aus […] der Funkti-
onsstruktur (Anhang […] 2). 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.210/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

2 Bei der Schaffung neuer 
Funktionen wird der Positions-
lohn aufgrund des bestehen-
den Lohngefüges, einer Markt-
analyse unter Einbezug eines 
Vergleichs mit Referenzkanto-
nen sowie aufgrund einer nach 
einheitlichen Kriterien vorge-
nommenen Bewertung der Ar-
beitsplätze im Sinne von § 5 
Abs. 2 des Dekrets über die 
Löhne des kantonalen Perso-
nals (Lohndekret) vom 30. No-
vember 1999 1) ermittelt. 

2  […] Die Funktionsbewertung 
berücksichtigt die für die jewei-
lige Funktion erforderlichen 
Fach-, Sozial-, Selbst- und 
Führungskompetenzen sowie 
die mit […] der […] Funktion 
verbundenen üblichen Bean-
spruchungen und Arbeitsbe-
dingungen. 

   

2bis Der Positionsanteil für die 
Schulleitung an der Volks-
schule orientiert sich am Positi-
onsanteil derjenigen Lehrper-
sonen, die von der Schullei-
tung geführt werden. Die indivi-
duelle Einreihung in die ent-
sprechende Lohnstufe erfolgt 
aufgrund der in Anhang II C 
festgelegten Kriterien. 

2bis Aufgehoben.    

                                                   
1) SAR 165.130 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.130/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

3 Der Regierungsrat ordnet 
eine periodische Überprüfung 
des Gesamtgefüges nach 
Massgabe der in Absatz 2 er-
wähnten Kriterien an. Ergeben 
sich daraus Änderungen des 
Lohnstufen- oder Einreihungs-
plans, ist dem Grossen Rat 
eine entsprechende Vorlage zu 
unterbreiten. 

3 Der Regierungsrat ordnet 
eine periodische Überprüfung 
des Gesamtgefüges nach 
Massgabe der in Absatz 2 er-
wähnten Kriterien und unter 
Berücksichtigung der Arbeits-
marktsituation an. Ergeben 
sich daraus Änderungen […] 
der Funktionsstruktur oder […] 
des Lohnstufenplans, ist dem 
Grossen Rat eine entspre-
chende Vorlage zu unterbrei-
ten. 

   

§  6 
Erfahrungsanteil 

    

1 Der Erfahrungsanteil folgt 
grundsätzlich soweit möglich 
einer gemäss Absatz 2 für jede 
Funktion einzeln definierten 
Normalkurve und beträgt bis 
zu 60 % des Positionsanteils. 

1 Der Erfahrungsanteil folgt […] 
einem Normverlauf über insge-
samt 28 Erfahrungsstufen bis 
zu […] einem Maximum von 
54.6 % des Positionsanteils. 

   

2 Die Form der Normalkurve 
wird durch folgende Entwick-
lungsphasen bestimmt: 

2 Die Form der Normalkurve 
wird durch folgende […] Zonen 
bestimmt: 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 

Ent-
wick-
lungs-
phase  

Praxis- 
bzw. Al-
tersjahr 

Punkte 
pro Pra-
xisjahr  

I  1. Praxis-
jahr 0  

II  
2. bis 
11. Praxis-
jahr  

2  

III  
12. bis 
15. Praxis-
jahr 

1.5  

IV  

16. Praxis-
jahr bis 
60. Alters-
jahr 

1  

Zone Erfah-
rungs-
stufe 

Erhö-
hung ge-
genüber 
dem Po-
sitions-
lohn 

I 0 bis 7 3.0 Pro-
zent-
punkte 

II 8 bis 14 2.3 Pro-
zent-
punkte 

III 15 bis 21 1.6 Pro-
zent-
punkte 

IV 22 bis 28 0.9 Pro-
zent-
punkte 

V ab 28 0 Pro-
zent-
punkte 

 

   

3 Das zuständige Departement 
errechnet jährlich aufgrund der 
gemäss § 12 Abs. 1 und 2 zur 
Verfügung stehenden finanziel-
len Mittel die individuellen Er-
höhungen unter folgenden Vor-
gaben: 

3  […] Die Erhöhung des Erfah-
rungsanteils wird vorbehältlich 
der vorhandenen finanziellen 
Mittel gemäss § 12 Abs. 1 […] 
sowie vorbehältlich eines indi-
viduellen […] Lohnstopps ge-
mäss Absatz 6 jeweils grund-
sätzlich in Form einer ganzen 
Erfahrungsstufe auf den 1. Ja-
nuar gewährt. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

a) Der Erfahrungsanteil wird in-
dividuell so angehoben, dass 
der Lohn entsprechend dem 
Lebensalter möglichst dem 
der Normalkurve, unter Be-
rücksichtigung der seither er-
folgten Änderungen des 
Lohnstufenplans, entspricht. 

a) Aufgehoben.    

b) Stehen mehr finanzielle Mit-
tel zur Verfügung als für das 
Erreichen der Normalkurve 
erforderlich sind, werden die 
Punkte für die zweite und 
dritte Entwicklungsphase ge-
mäss Absatz 2 entsprechend 
angehoben und unter dieser 
Kurve liegende Löhne auf 
diese Kurve erhöht. 

b) Aufgehoben.    

c) Stehen weniger finanzielle 
Mittel zur Verfügung als für 
das Erreichen der Normal-
kurve erforderlich sind, wer-
den unter dieser Kurve lie-
gende Löhne anteilsmässig 
erhöht. 

c) Aufgehoben.    

4 …     

5 …     
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

6 Der Regierungsrat regelt, in 
welchen besonderen Fällen die 
Anstellungsbehörde individuell 
auf die Gewährung eines Er-
fahrungsanteils verzichten 
kann. 

6 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung, in welchen 
besonderen Fällen die Anstel-
lungsbehörde individuell auf 
die Gewährung […] einer Er-
fahrungsstufe verzichten kann. 

   

§  7 
Praxisjahr 

§  7 
 […] Minimalalter 

   

1 Das massgebliche Praxisjahr 
ergibt sich aus der Differenz 
zwischen dem individuellen Al-
ter der Lehrperson und dem 
Lebensalter, in welchem ge-
mäss Anhang III durchschnitt-
lich die für die jeweilige Funk-
tion erforderliche Ausbildung 
abgeschlossen werden kann. 

1  […] Die in […] Anhang […] 3 
festgelegten funktionsbezoge-
nen Minimalalter nach Ausbil-
dungsabschluss bilden den 
Ausgangspunkt für die Lohn-
entwicklung und sind massge-
bend für die […] Berechnung 
der potenziellen Erfahrungs-
jahre. 

   

2 Das 1. Praxisjahr dauert vom 
Zeitpunkt, in dem gemäss An-
hang III durchschnittlich die für 
die jeweilige Funktion erforder-
liche Ausbildung abgeschlos-
sen werden kann, bis zum 
Ende des darauf folgenden Ka-
lenderjahrs. Alle weiteren Pra-
xisjahre richten sich nach dem 
jeweiligen Kalenderjahr. 

2 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

§  9 
Anfangslohn 

    

1 Bei der Festlegung des An-
fangslohns werden die anre-
chenbaren Praxisjahre im Er-
fahrungsanteil berücksichtigt. 

1 Bei der Festlegung des An-
fangslohns werden die […] für 
die vorgesehene Arbeit be-
deutsame Unterrichts- bezie-
hungsweise Berufserfahrung 
sowie die übrigen Erfahrungen 
im Erfahrungsanteil berück-
sichtigt. 

   

2 Der Regierungsrat legt fest, 
in welchen Fällen bei der Fest-
legung des Anfangslohns we-
gen Ungleichwertigkeit der Er-
fahrungen ausnahmsweise we-
niger Praxisjahre angerechnet 
werden können. 

2 Der Regierungsrat legt […] 
die anrechenbaren Unterrichts- 
beziehungsweise Berufserfah-
rungen sowie die übrigen anre-
chenbaren Erfahrungen […] 
und deren Gewichtung durch 
Verordnung fest. 

   

3 Für Lehrpersonen, die nicht 
über eine für die Funktion mas-
sgebende Qualifikation verfü-
gen, erfolgt für eine befristete 
Übergangszeit von 5 Jahren 
ein Lohnabzug von 5 %. 

    

4 In besonders begründeten 
Fällen fehlender Qualifikation 
kann das zuständige Departe-
ment in Absprache mit der An-
stellungsbehörde auf die Fest-
setzung eines Abzugs verzich-
ten oder diesen auf maximal 
10 % erhöhen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

§  12 
Veränderung der Löhne der 
Lehrpersonen 

    

1 Die durch den Grossen Rat 
gemäss § 13 des Gesetzes 
über die wirkungsorientierte 
Steuerung von Aufgaben und 
Finanzen (GAF) vom 11. Ja-
nuar 2005 1) beschlossene 
durchschnittliche prozentuale 
Veränderung der Löhne der 
Lehrpersonen wird durch den 
Regierungsrat in einen gene-
rellen und individuellen Anteil 
aufgeteilt. Bemessungsstichtag 
ist der 30. September. 

    

2 Die Löhne der Lehrpersonen 
setzen sich zusammen aus 
den für die Positionsanteile 
und die Erfahrungsanteile vor-
gesehenen beiden Teilsum-
men. Die Summe der verän-
derten Löhne sowie die Mittel 
für Zulagen und für die Verän-
derung der Stellen bilden die 
Gesamtlohnsumme der Lehr-
personen. 

    

                                                   
1) SAR 612.100 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/612.100/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

3 Die Löhne der Lehrpersonen 
und des dem Gesetz über die 
Grundzüge des Personalrechts 
(Personalgesetz, PersG) vom 
16. Mai 2000 1) unterstellten 
Staatspersonals sind in der 
durchschnittlichen Lohnent-
wicklung auf die Dauer gleich 
zu behandeln. 

    

4 Reduktionen der Minima der 
Lohnstufen gemäss Anhang I 
sind 4 Monate vor ihrem In-
krafttreten zu publizieren. 

4 Reduktionen der Minima der 
Lohnstufen gemäss Anhang 
[…] 1 sind 4 Monate vor ihrem 
Inkrafttreten zu publizieren. 

   

5 Erhöhungen der Minima der 
Lohnstufen sind nachzuführen 
und mit periodischen Revisio-
nen in Anhang I aufzunehmen. 

5 Erhöhungen der Minima der 
Lohnstufen sind nachzuführen 
und mit periodischen Revisio-
nen in Anhang […] 1 aufzuneh-
men. 

   

6 Die Bestimmungen dieses 
Dekrets können keine binden-
den Ausgaben entfalten, die 
über den Entscheid des Gros-
sen Rats gemäss Absatz 1 hin-
ausgehen. 

    

                                                   
1) SAR 165.100 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.100/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

§  41 
Übergangsrecht 

§  41 Aufgehoben.    

1 …     

2 In den Überführungsbestim-
mungen in Anhang IV sind die 
Staffelung der Einführung des 
neuen Lohnsystems sowie die 
Höhe und maximale Dauer von 
allfälligen Übergangszahlun-
gen (Differenzzahlungen) gere-
gelt. 

    

§  41c 
Besitzstand 

§  41c Aufgehoben.    

1 Lehrpersonen mit einem 
Oberstufenlehrdiplom, die mit 
dem Inkrafttreten des Struktur-
wechsels 6/3 an eine tiefere 
Schulstufe wechseln müssen, 
wird längstens während sechs 
Jahren ein statischer Besitz-
stand auf deren bisherigen 
Lohn gewährt. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

2 Lehrpersonen ohne Oberstu-
fenlehrdiplom, die mit dem In-
krafttreten des Strukturwech-
sels 6/3 an eine tiefere Schul-
stufe wechseln müssen, wird 
längstens während sechs Jah-
ren ein statischer Besitzstand 
auf deren bisherigen Lohn ge-
währt, wenn sie vor dem In-
krafttreten der neuen Schul-
struktur 6/3 während mindes-
tens fünf Jahren ununterbro-
chen an der Oberstufe unter-
richtet haben. 

    

3 Der Besitzstand wird auch 
auf spätere Erhöhungen im 
Beschäftigungsgrad gewährt. 

    

§  41d 
Überführung Löhne Kindergar-
tenlehrpersonen 

§  41d Aufgehoben.    

1 Die Anpassung der Lohnein-
stufung der Kindergartenlehr-
personen gemäss Einreihungs-
plan von Lohnstufe 2 auf Lohn-
stufe 5 (Anhang II A) wird in 
folgenden drei Schritten vollzo-
gen: 

    

a) per 1. Januar 2016 auf Lohn-
stufe 3, 

    

b) per 1. Januar 2017 auf Lohn-
stufe 4, 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

c) per 1. Januar 2018 auf Lohn-
stufe 5. 

    

 §  41e 
Übergangsrecht 

   

 1 Die bisherigen Löhne werden 
nach Massgabe der individuell 
zutreffenden Erfahrungsstufe 
per 1. Januar 2022 überführt. 

   

 2 Zur Berechnung der individu-
ell massgebenden Erfahrungs-
stufe wird vom aktuellen Le-
bensjahr das je nach ausgeüb-
ter Funktion gemäss Anhang 3 
definierte Mindestalter abgezo-
gen. 

   

 3 Der verbleibende Rest an 
Jahren wird wie folgt in Erfah-
rungsstufen umgerechnet: 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 Zone Potenzi-
elle Er-
fah-
rungs-
jahre 

Erfah-
rungs-
stufen 

I 0 bis 6 0 bis 6 

II 7 bis 12 6 bis 11 

III 13 bis 18 11 bis 16 

IV 19 bis 23 16 bis 20 

V 24 bis 28 20 bis 24 

VI 29 bis 32 24 bis 27 

VII 33 bis 34 27 bis 28 

VIII ab 34 28 
 

   

 §  41f 
Besitzstand 

   

 1 Liegt bei einer Lehrperson 
der bisherige Bruttolohn über 
dem aus der Überführung re-
sultierenden Bruttolohn, wird 
auf deren bisherigem Lohn 
längstens bis zum Ende des 
Schulhalbjahrs, in dem die 
Lehrperson das 65. Altersjahr 
vollendet, ein statischer Besitz-
stand gewährt.  

   

 2 Generelle Lohnerhöhungen 
werden auch auf Besitzstands-
löhnen gewährt. 

   



- 14 - 
 
 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 3 Der Besitzstand wird auch bei 
einem nahtlosen Wechsel des 
Arbeitsgebers innerhalb des 
Kantons sowie auf spätere Er-
höhungen im Beschäftigungs-
grad gewährt. 

   

Anhänge                         

      1 Lohnstufenplan (neu)                   

      2 Funktionsstruktur (neu)                   

      3 Minimalalter (neu)                   

I Lohnstufenplan aufgehoben                   

II A Einreihungsplan aufgehoben                   

II B Einreihung bei stufenüber-
greifendem Fachunterricht 

aufgehoben                   

II C Einreihung Schulleitung aufgehoben                   

III Anhang III aufgehoben                   

IV Überführungsregelungen aufgehoben                   

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 

Anhang I (Stand 1. August 2013) 

Lohnstufenplan 
Die Jahresbruttolöhne werden im 
Rahmen der folgenden Lohnstufen 
festgelegt: 
 
Lohn-
stufe 

Minimum 
Fr. 

Maximum 
Fr. 

G 53'856  86'170 
F 55'952  89'523 
E 58'048  92'877 
D 60'143  96'229 
C 62'239  99'582 
B 64'335  102'936 
A 66'430  106'288 
1 68'526 109'642 
2 70'622 112'995 
3 72'717 116'347 
4 74'813 119'701 
5 76'909 123'054 
6 79'004 126'406 
7 81'100 129'760 
8 83'196 133'114 
9 85'292 136'467 
10 87'387 139'819 
11 89'483 143'173 
12 91'579 146'526 
13 93'674 149'878 
14 95'770 153'232 
15 97'866 156'586 
16 99'961 159'938 
17 102'057 163'291 
18 104'153 166'645 

 

Anhang 1 (Stand 1. Januar 2022) 

Lohnstufenplan 
Der Regierungsrat legt die Jahres-
bruttolöhne im Rahmen der fol-
genden Lohnstufen gemäss § 12 
Abs. 5 fest: 
 

Lohn-
stufe 

Minimum 
Fr. 

Maximum 
Fr. 

1 32'800 50'709 
2 34'186 52'851 
3 35'630 55'084 
4 37'136 57'412 
5 38'704 59'837 
6 40'340 62'365 
7 42'044 65'000 
8 43'820 67'746 
9 45'672 70'609 
10 47'602 73'592 
11 49'613 76'701 
12 51'709 79'942 
13 53'894 83'319 
14 56'171 86'840 
15 58'544 90'509 
16 61'017 94'333 
17 63'595 98'318 
18 66'282 102'472 
19 69'083 106'802 
20 72'001 111'314 
21 75'043 116'017 
22 78'214 120'919 
23 81'518 126'027 
24 84'963 131'352 
25 88'552 136'902 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 
 

26 92'294 142'686 
27 96'193 148'714 
28 100'257 154'998 
29 104'493 161'546 
30 108'908 168'371 
31 113'509 175'485 
32 118'305 182'899 
33 123'303 190'627 
34 128'513 198'681 
35 133'943 207'075 
36 139'602 215'824 
37 145'500 224'943 
38 151'647 234'447 
39 158'054 244'352 
40 164'732 254'676 
41 171'692 265'436 
42 178'946 276'650 
43 186'506 288'339 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 

Anhang II A (Stand 1. August 
2017) 

Einreihungsplan 
Die Einreihung der Lehrpersonen 
in Lohnstufen erfolgt gemäss 
nachstehendem Einreihungsplan: 
 
 
Schulstufe beziehungs-
weise Fächer (Funktion) 

Lohn-
stufe 

Assistenzperson Volks-
schule  

G 

Externe Fachperson I 2 
Kindergarten 3) 5 

Primarstufe / Einschu-
lungsklasse  

5 

Sprachheilunterricht  7 
Instrumentalunterricht 
Volksschule  

7 

Schulische Heilpädagogik 
Kindergarten / Primarstufe 
/ Einschulungsklasse 

9 

Externe Fachperson II 10 
Kleinklasse / Sonderschule  10 
Sekundarstufe I 10 
Schulstufenübergreifender 
Fachunterricht 1)  

10-16 

Kantonale Schule für Be-
rufsbildung  

12 

Berufsfachschule  14 
Höhere Fachschule  16 
Mittelschule / Berufsmittel-
schule  

17 

 

Anhang 21 (Stand 1. Januar 2022) 

Funktionsstruktur 
Die Zuordnung der Lehrpersonen 
(LP), Schulleitungspersonen (SL) 
und den übrigen Funktionen in 
Lohnstufen erfolgt gemäss nach-
stehender Tabelle: 
 

Funktionsbe-
zeichnung 

Lohnstufe 

Assistenzperson 
Volksschule  

12 

Externe Fachper-
son I (Bachelor) 

21 

Externe Fachper-
son II (Master) 

24 

 LP ohne 
Klas-

senver-
antwor-

tung 

LP mit 
Klas-
sen-

verant-
wor-
tung 

LP Kindergarten  21 22 
LP Primarstufe / 
Einschulungs-
klasse  

22 23 

LP Sekundarstufe I 24 25 
LP Sonderschule 
Primarstufe 

24 25 

LP Sonderschule 
Sekundarstufe I 

25 26 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

Schulleitung Volksschule 2)  12,14, 
16,18 

 1) Es geht dabei um den im vorlie-
genden Einreihungsplan nicht spe-
ziell erwähnten Fachunterricht, der 
auf verschiedenen Schulstufen er-
teilt wird, die Entlöhnung aber nicht 
an eine bestimmte Schulstufe ge-
knüpft werden kann. Das zustän-
dige Departement entscheidet in-
nerhalb dieses Spektrums auf-
grund der in Anhang II B festgeleg-
ten Kriterien über die Einreihung 
der einzelnen Fächer.  

 2) Die Schulpflegen und Kreisschul-
pflegen entscheiden innerhalb die-
ses Spektrums aufgrund der in An-
hang II C festgelegten Kriterien 
über die Einreihung im Einzelfall.  

 3) Übergangsrecht: Die Kindergarten-
Lehrpersonen sind im Jahr 2016 in 
Lohnstufe 3 und im Jahr 2017 in 
Lohnstufe 4 eingereiht. 

LP Schulische 
Heilpädagogik Kin-
dergarten / Primar-
stufe / Einschu-
lungsklasse / 
Kleinklasse Pri-
marstufe 

25 

LP Schulische 
Heilpädagogik Se-
kundarstufe I / 
Kleinklasse Sekun-
darstufe I 

26 

LP Sprachheilun-
terricht (Logopä-
die) 

23 

LP Instrumentalun-
terricht Volks-
schule 

23 

LP Mittelschule 28 
LP kantonale 
Schulen Sekundar-
stufe II mit erwei-
tertem Aufgaben-
portfolio 

29 

LP Kantonale 
Schule für Berufs-
bildung 

25 

 Neben-
amt 

Haupt-
amt 

LP Kantonale Be-
rufsfachschule – 
Berufskundeunter-
richt (BKU) 

25 26 

LP Kantonale Be-
rufsfachschule – 
BKU mit erhöhten 
Ausbildungsanfor-
derungen 

26 27 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. September 
2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

LP Kantonale Be-
rufsfachschule – 
Allgemeinbildender 
Unterricht (ABU) 

26 

LP Kantonale Be-
rufsmittelschule 

28 

LP Höhere Fach-
schule 

28 

Fachspezialist/in 
Schulleitung Volks-
schule 

26 

SL Stufen-, Stand-
ort- oder Haupt-
schulleitung Volks-
schule 

30 

SL Gesamtschul-
leitung Volks-
schule 

32 

 
 
Bei Funktionen, die innerhalb einer 
Schulstufe aus dem Rahmen fallen, 
weil sie mehrheitlich auf einer tieferen 
Schulstufe angesiedelt sind, weniger 
hohe Anforderungen an die erforderli-
che berufliche Qualifikation stellen, als 
sie üblicherweise auf der betreffenden 
Schulstufe verlangt werden oder im 
Hinblick auf das Hauptbildungsziel und 
dem Leistungsauftrag der betreffenden 
Schule eine Sonderstellung einneh-
men, kann das zuständige Departe-
ment auch eine tiefere Zuordnung ver-
fügen. 
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Anhang III (Stand 1. August 2013) 

Die Anrechnung der Praxisjahre 
richtet sich nach folgender Ta-
belle: 
 
Schulstufe bezie-
hungsweise Fächer 
(Funktion) 

Alter bei Ø 
möglichem 

Ausbil-
dungsab-
schluss 1) 

Assistenzperson Volks-
schule  

20 

Externe Fachperson I 22 
Kindergarten  22 
Primarstufe/Einschu-
lungsklasse  

22 

Sprachheilunterricht  24 
Instrumentalunterricht 
Volksschule  

22 

Sekundarstufe I 24 
Kleinklasse/Sonder-
schule  

24 

Schulische Heilpädago-
gik Kindergarten / Pri-
marstufe / Einschu-
lungsklasse 

24 

Externe Fachperson II 24 
Kantonale Schule für 
Berufsbildung  

25 

Berufsfachschule  26 
Instrumentalunterricht 
Sekundarstufe II  

25 

Höhere Fachschule  26 
Mittelschule/Berufsmit-
telschule  

26 

 

Anhang 31 (Stand 1. Januar 
2022) 

 
Minimalalter 
 
Funktionsbezeich-
nung 

Minimalal-
ter bei nor-

malem 
Ausbil-

dungsab-
schluss 1) 

Assistenzperson Volks-
schule  

20 

Externe Fachperson I 
(Bachelor) 

22 

Externe Fachperson II 
(Master) 

24 

LP Kindergarten 22 
LP Primarstufe / Ein-
schulungsklasse  

22 

LP Sekundarstufe I 24 
LP Sonderschule Pri-
marstufe 

24 

LP Sonderschule Se-
kundarstufe I 

24 

LP Schulische Heilpä-
dagogik Kindergarten / 
Primarstufe / Einschu-
lungsklasse / Klein-
klasse Primarstufe 

24 

LP Schulische Heilpä-
dagogik Sekundarstufe 
I / Kleinklasse Sekun-
darstufe I 

24 
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rats vom 16. September 
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Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

Schulleitung Volks-
schule  

24 

 

1) Massgebend ist das Jahr, in dem 
das entsprechende Alter erreicht 
wird.  

 

LP Sprachheilunterricht 
(Logopädie) 

22 

LP Instrumentalunter-
richt Volksschule 

22 

LP Mittelschule 25 
LP kantonale Schulen 
Sekundarstufe II mit er-
weitertem Aufgaben-
portfolio 

28 

LP Kantonale Schule 
für Berufsbildung 

24 

LP Kantonale Berufs-
fachschule – Berufs-
kundeunterricht (BKU) 

25 

LP Kantonale Berufs-
fachschule – BKU mit 
erhöhten Ausbildungs-
anforderungen 

25 

LP Kantonale Berufs-
fachschule – Allgemein-
bildender Unterricht 
(ABU) 

25 

LP Kantonale Berufs-
mittelschule 

25 

LP Höhere Fachschule 25 
Fachspezialist/in Schul-
leitung Volksschule 

26 

SL Stufen-, Standort- o-
der Hauptschulleitung 
Volksschule 

30 

SL Gesamtschulleitung 
Volksschule 

32 

1) Massgebend ist das Jahr, in dem 
das entsprechende Alter erreicht 
wird.  

 

 


